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Alles Gute 

zum Schulanfang 

unseren Erstklässlern

der Eduard-Feldner-

Grundschule



können Sie die Schulanfängerinnen
und Schulanfänger 2022 bewundern.
Herzlichen Glückwunsch auch noch
einmal von dieser Stelle.
Natürlich wünsche ich allen Schülerin-
nen und Schülern, den Lehrerinnen
und Lehrern sowie allen weiteren
Beschäftigten der Schulen ein erfolg-
reiches Schuljahr 2022/2023. 

● Unsere KITA-Beiträge
bleiben stabil

Alljährlich hat sich der Stadtrat
mit den Zahlen der Betriebskosten
unserer Kindertageseinrichtungen
auseinander zu setzen und festzu-
legen, ob die Kita-Beiträge ange-
passt werden müssen. Dies war
zur letzten Stadtratssitzung vor
der Sommerpause der Fall.
Erfreulicherweise haben wir uns
im Stadtparlament entschieden, die Beiträge in den nächsten 12 Mona-
ten stabil zu halten und keine Erhöhungen vorzunehmen. 
Aufgrund der vorgegebenen Bandbreite der möglichen prozentualen
Kostenbeteiligung wäre eine Kostenerhöhung möglich, aber nicht
zwingend erforderlich gewesen. Die Entscheidung, die Beiträge stabil
zu halten, erfolgte einstimmig. Dies ist ein wichtiger Beitrag für eine
familienfreundliche Stadt.
Aufgrund der zu erwartenden enormen Kostensteigerungen bei den
Energiekosten aber auch der zu erwartenden (und aufgrund der Infla-
tionsrate sehr berechtigten) Ansprüche auf Lohnerhöhungen des Kita-
Personals werden wir diesen Schritt mit hoher Wahrscheinlichkeit
2023 nicht hinbekommen. Aber ein Jahr stabile Beiträge ist sicherlich
auch ein Beitrag zur Schonung des eigenen Geldbeutels.

● In zwei Monaten können die ersten Haushalte
ans Hochleistungsinternet angeschlossen
werden

Gut im Zeitplan liegen wir bei den Arbeiten zur Errichtung des Hochge-
schwindigkeitsbreitbandnetzes. Der erste PoP wurde vor einiger Zeit
an Vodafone übertragen, sodass der Netzbetreiber mit der Techni-
schen Ausstattung des PoPs beginnen konnte. 
Viele von Ihnen haben Ihren Breitbandanschluss bereits bis in den
Technikraum ihres Hauses/ihrer Wohnung gelegt bekommen. Diejeni-
gen, welche vor einiger Zeit einen Vorvertrag mit Vodafone abge-
schlossen haben, bekommen als Bonus durch das Unternehmen auch
noch die Inhouse-Verkabelung zum gewünschten Aufstellort des
Routers gelegt. Dabei erfolgt die Inhouse-Verkabelung unmittelbar zur
Inbetriebnahme, am Tag der Freischaltung Ihres Glasfaseranschlusses. 
Wir gehen davon aus, dass die ersten Haushalte im November ans
Netz gehen können. Die Anzahl der angeschlossenen Haushalte wird
sich peu a peu erhöhen. 
In erster Zeit wird dies pro Tag allerdings nur eine einstellige Anzahl
an Haushalten sein. Diese Zahl wird sich dann aber sukzessive stei-
gern. Die allermeisten Kunden werden in den ersten Monaten des
Jahres 2023 in den Genuss des Hochgeschwindigkeitsinternets

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

● AMTLICHER TEIL

AUS DEM STADTGESCHEHEN

das neue Schuljahr hat begonnen, die Tage werden kürzer und die
kühlen Temperaturen in den Morgenstunden sind Indiz dafür, dass das
Sommerhalbjahr langsam aber sicher zu Ende geht. 
Mit Sorge schauen wir im Hinblick auf die Energieversorgungssicher-
heit täglich auf die Nachrichten. Ich hoffe sehr, dass es unserer Regie-
rung gelingt, sich auf gerechte Kompensationsmaßnahmen für die
enormen Steigerungen der Energiekosten zu einigen, insbesondere
für die Bevölkerungsgruppen, die finanziell ohnehin „nicht auf Rosen
gebettet sind“. Ansonsten fürchte ich Auswirkungen auf den „inneren
Frieden“ in unserem Land.
Gleichzeitig hoffe ich auf Augenmaß bei den staatlich angeordneten
Energiesparmaßnahmen. Eine breite Bevölkerungsschicht würde es
sicher nicht verstehen, wenn nach 2 Jahren pandemiebedingter
Ausfälle der Weihnachtsmärkte, aufgrund der Situation am Energie-
markt, erneut diese beliebten Veranstaltungen nicht durchgeführt
werden könnten oder man auf die Weihnachtsbeleuchtung in den
Fenstern und Gärten verzichten müsste.

● Am Samstag, 5.11.2022 
findet der diesjährige Parkpflegetag statt  

Auch 2022 wollen wir wieder
einen Parkpflegetag durchführen.
Im Vorjahr hatte dieser, auch dank
tatkräftiger Unterstützung vom
Jugendclub Berthelsdorf, eine
ausgezeichnete Resonanz. Es war
schön anzuschauen, dass sich
auch junge Einwohner unserer
Stadt für einen schönen Stadtpark
einsetzen.

Vielleicht nehmen sich am 5.11. andere Jugendclubs/Vereinigungen
daran ein Beispiel und kommen ebenfalls „in Mannschaftsstärke“ in
den Stadtpark. Ich würde mich sehr freuen, wenn 2022 wieder viele
Einwohner mithelfen, unsere „gute Stube“ winterfest zu machen. 
Der diesjährige Parkpflegetag soll am Samstag, 5.11.2022 stattfinden.
Bitte merken Sie sich diesen Termin schon vor. Treffpunkt ist um 8 Uhr
am Gellert-Museum. Neben Laubkehrarbeiten wollen wir uns in
diesem Jahr auf den Bereich rund um die Elektrische Kirche konzen-
trieren. Es gibt wieder ein kostenloses Mittagessen für alle
Helfer(innen).

● Ich wünsche allen unseren Schulanfängerinnen
und Schulanfängern eine erfolgreiche Schulzeit

Mit den Schulanfangsfeiern am
Samstag, 27.8.2022 (bei leider
nicht so gutem Wetter) begann für
unsere Schulanfängerinnen und
Schulanfänger ein neuer Lebens-
abschnitt. In alter Tradition habe
ich am zweiten Schultag unsere
neuen ABC-Schützen in der

Eduard-Feldner-Grundschule begrüßt und ihnen Gutscheine für
kostenlose Besuche verschiedener städtischer Einrichtungen über-
reicht. Unsere ersten Klassen sind in diesem Jahr sehr voll und werden
von insgesamt 74 Kindern besucht. Dabei handelt es sich um 71
„echte“ Schulanfänger(innen). Auf der Titelseite des Gellertstadtbotens

2

 10. September 2022

C

M

Y

K



kommen. Bis alle Kunden vom Breitband profitieren werden, kann es
noch bis Spätsommer 2023 dauern. 
Es kann somit durchaus passieren, dass bereits gelegte Breitbandan-
schlüsse mehrere Monate noch nicht genutzt werden können. Haus-
halte, welche keinen Vorvertrag mit Vodafone abgeschlossen haben,
können den Anschluss zunächst nicht nutzen, haben das Turbointer-
net zumindest aber schon einmal im Haus anliegen. Ich werde Sie an
dieser Stelle immer wieder über den neuesten Stand der Dinge infor-
mieren. Auch auf www.hainichen.de gibt es über den aktuellen Stand
der Arbeiten einen Sonderbutton. 

● Sperrung Berthelsdorfer Straße erfolgt nach
meiner Einschätzung mit dem notwendigen
Fingerspitzengefühl

Die Sperrung der Berthelsdorfer Straße ist wegen der damit verbunde-
nen, enormen Umleitungsstrecke immer eine sehr sensible Angele-
genheit. Im Zusammenhang mit der Erschließung der Anwohner der
Straße mit schnellem Internet ist seit Anfang Juli eine Einschränkung
der Befahrbarkeit der Straße (zumindest während der Woche) unver-
meidbar. 
Ich habe aber schon das Gefühl, dass sich Anwohner und Baufirma
bisher fast immer auf vernünftige Kompromisse geeinigt haben. Zeit-
lich gesehen haben wir schon mehr als die Hälfte der Zeit dieser
verkehrsbedingten Einschränkung hinter uns gebracht. 
Kleinere negative Vorkommnisse lassen sich aufgrund des enormen
Umfangs der Arbeiten aber nicht ganz ausschließen. So wurde einmal
die Hochspannungsleitung bzw. ein Telekomkabel angebohrt, auch
wurde ein Weidezaun beschädigt, sodass entlaufene Kühe wieder
eingefangen werden mussten. Allerdings habe ich generell schon das
Gefühl, die Beeinträchtigungen für die Berthelsdorfer sind „erträglich“.  

● Umstellung der Stadtratsunterlagen 
von Papier in die digitale Form

Mit dem Ende der Sommerpause des Stadt-
rats 2022 begann für unsere Stadträte eine
neue Zeitrechnung. Anstelle der bisher
ausgereichten Papierunterlagen werden
die Sitzungsunterlagen künftig in digitaler
Form ausgereicht. 
Die Stadträte wurden vor der Sommerpau-
se bereits mit Tablets ausgestattet. Auf
diese werden die bisher mit der Post
versandten Unterlagen digital zugestellt.
Sicher wird es noch einige Zeit dauern, bis
sich das neue Prozedere komplett einge-
spielt hat. 

Dennoch sollte mit diesem Schritt eine enorme Arbeitserleichterung
einhergehen, da Unterlagen wie Beteiligungsberichte, aber auch Haus-
halte oft mehrere hundert Seiten Kopien erforderlich machten. Diese
Verschwendung von Papier ist damit nicht mehr erforderlich.

● Einschränkungen bei den Sprechtagen 
des Bürgerbüros an Samstagen im letzten
Quartal 2022

Seit vielen Jahren bietet unser Bürgerbüro einmal im Monat einen
Sprechtag am Samstagvormittag an. Dieser wird insbesondere von
denjenigen Bewohnern aus Hainichen und Striegistal rege genutzt,
welche während der Woche auswärts arbeiten. 
Wegen technischer und organisatorischer Umstände gibt es im letzten
Quartal 2022 diesen Service allerdings nur einmal, nämlich am Sams-
tag, den 5.11.2022. 
Der Sprechtag am 1.10.2022 entfällt aus personellen Gründen, der
Sprechtag am 3.12. kann wegen Umstellung der Software im Einwoh-
nermeldeamt nicht stattfinden. Ich bitte um Kenntnisnahme.

● Abrissarbeiten an der ehemaligen 
Lederfabrik/WEURO kommen gut voran

Im Zeitplan liegen die Abrissarbei-
ten des Areals zwischen der
Wiesenstraße und der Feldstraße.
Die Vollsperrung der Wiesenstra-
ße, infolge des Abrisses der über
die Straße gehenden Brücke Mitte
August, dauerte erfreulicherweise
nur wenige Stunden. Vielen Dank
der Baufirma, der Lengenfelder
Abbruch und Recycling GmbH für
die Ermöglichung der vorzeitigen Freigabe der Befahrbarkeit. 
Ab 24.8.2022 war die Feldstraße im Oberen Bereich voll gesperrt, da
dies aus Sicherheitsgründen für den Abriss des restlichen Mauerwerks
erforderlich ist. Die bestehende Einbahnstraßenregelung auf der Feld-
straße wurde vorübergehend außer Kraft gesetzt und man konnte von
der Mittweidaer Straße aus bis zum DRK hochfahren. Auch hier erfolg-
te eine vorfristige Fertigstellung. Seit Freitag, 26.8.2022 ist die Feld-
straße wieder befahrbar. Ursprünglich war die verkehrsrechtliche
Anordnung der Vollsperrung bis zum 7.9. beantragt worden. 
Insgesamt kann man mit der Arbeit des Abrissbetriebs durchaus sehr
zufrieden sein. Danke auch den betreuenden Akteuren aus Hainichen,
dem Planungsbüro Lutz Keller und unserem Sachgebietsleiter im
Bauamt, Hartmut Stenker.
Ende Oktober sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Es entsteht
dort zunächst eine Wiese, über die spätere Nutzung soll zu gegebener
Zeit entschieden werden. Aufgrund der Fördermittelauflagen ist eine
Wiederbebauung des Areals in den nächsten 10 Jahren allerdings
ausgeschlossen. 
Mit diesen aktuellen Informationen schließe ich meine heutige Anspra-
che. Bitte denken Sie an die Veranstaltungen zum Tag des offenen
Denkmals an diesem Wochenende.

● Der Vortrag über die geplante Umstellung 
des Gellertplatzes beginnt bereits eine Stunde
früher als geplant 
um 14 Uhr im Goldenen Löwen.

Zudem kann man am 11.9. von 10
bis 12 Uhr das Kriegerdenkmal in
Crumbach besichtigen, welches
vor einigen Monaten nach
umfangreicher Sanierung an
einem neuen Platz aufgestellt
wurde.
Besonders ans Herz liegen möchte
ich Ihnen am 11.9. die Veranstal-
tungen in unserem Nachbarort
Bräunsdorf rund das Bethaus bzw. das ehemalige Kinderheim/den
Jugendwerkhof. Dort wird der Tag des offenen Denkmals 2022 im
Landkreis Mittelsachsen am Vormittag auch offiziell eröffnet.

Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Oberbürgermeister

Dieter Greysinger
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Beschluss Nr. 2588               27.04.2022
Vorlage Nr. 4356

Flächennutzungsplan der Stadt Haini-
chen – 1. Redaktionelle Änderung
Der Stadtrat nimmt die 1. Redaktionelle
Änderung des Flächennutzungsplanes:
Wegfall der Zweckbindung „Regionaler Vor -
sorgestandort V8 – TG II“ der gewerblichen
Fläche in Crumbach zwischen Hagebau und

der Autobahn A 4 (siehe Anlage 1 – Lageplan) 
zur Kenntnis.
Die redaktionelle Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes stellt einen redaktionellen
Vorgang gemäß § 13 a (2) BauGB dar, auf den
die Vorschriften über die Aufstellung von
Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie
erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht
und bedarf nicht der Genehmigung.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     16
Ja-Stimmen:                                              16

87,0 Punkte – ein tolles Ergebnis bei der Abschlussprüfung für Lisa Breitzke

Ende August ist für die Auszubildenden bei der Stadtverwaltung Hainichen immer eine ganz
besondere Zeit. Irgendwann kommt in diesen Tagen der langersehnte Brief aus der Landesdirek-
tion Sachsen mit den Ergebnissen der Abschlussprüfung.
Bei Lisa Breitzke aus Hainichen, die am 1.9.2019 ihre Ausbildung begonnen hat, kam der große
Moment am 25.8. Nervös und voller Anspannung wurde von Frau Breitzke und der für die
Ausbildung im Hainichener Rathaus verantwortlichen Mitarbeiterin Claudia Büttner das im Post-
eingang liegende Kuvert geöffnet und kurz darauf mit einem Seufzer der Erleichterung und
Freude quittiert.
Mit dem Traumergebnis von 87 Punkten erreichte Lisa Breitzke das Gesamtprüfungsergebnis
„Gut“.  Lisa Breitzke ist die 24. Auszubildende, die seit 1990 bei der Stadtverwaltung den Beruf
der Verwaltungsfachangestellten erlernt hat. 
Niemand vorher hat ein solch hervorragende Ergebnis erzielt. Bereits im Vorjahr gab es ein (bis
dahin geltendes) Bestergebnis: Tina Kraft hatte ebenfalls eine Note zwei erreicht (83,30 Punkte).
Auch sie war bis dahin beste Auszubildende in der Geschichte der Stadtverwaltung, wurde nun
aber von Lisa Breitzke sogar noch übertroffen. 
Während Lisa Breitzke in den Fächern „Verwaltungsbetriebswirtschaft“, „Personalwesen“,
„Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren“ sowie „Fallbezogenen Rechtsanwendungen“ alle-
samt die Note 2 erreichte, schaffte sie im Bereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ sogar 92,50
Punkte, was einer Note 1 entspricht. Allesamt sehr gute Resultate.  

Frau Breitzke erhielt natürlich einen Arbeitsvertrag bei der Stadt und ist derzeit in der Kämmerei eingesetzt, wo sie sich mit der Vorbereitung der
Einführung der Steuerpflicht ab dem 1.1.2023 in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt.
Herzlichen Glückwunsch an Frau Breitzke zu diesem tollen Ergebnis und herzlich willkommen in den Reihen der Beschäftigten bei der Stadtver-
waltung Hainichen.
Dieter Greysinger
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Beschluss Nr. 2589               27.04.2022
Vorlage Nr. 4361
Verkauf eines Grundstückes
Der Stadtrat der Stadt Hainichen stimmt dem
Verkauf des Flurstückes 129/4 der Gemar-
kung Gersdorf mit einer Größe von 978 m² zu.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2590               27.04.2022
Vorlage Nr. 4362

Vergabe von Bauleistungen – Abbruch
der baulichen Anlage der ehemaligen
Lederfabrik in Hainichen
Der Vergabe der Bauleistung – Abbruch der
baulichen Anlagen der ehemaligen Lederfa-
brik einschließlich Entsiegelung der Flächen
und anschließende Geländeprofilierung und
einfache Begrünung – an die Firma
Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH
Auerbacher Straße 42, 08485 Lengenfeld
in Höhe von 558.975,06 € wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2591               27.04.2022
Vorlage Nr. 4364

Antrag auf Vorbescheid nach § 75 Säch-
sische Bauordnung (SächsBO) für das
Flurstück Nr. 1066/6 der Gemarkung
Hainichen, Frankenberger Straße 27 a,
zur Umnutzung des ehemaligen
Umspannwerkes
Die Stadt Hainichen erteilt gemäß § 36 (1)
Baugesetzbuch (BauGB) das Einvernehmen
zum vorgelegten Antrag auf Vorbescheid zur
Änderung der Nutzung des ehemaligen
Umspannwerkes Hainichen
auf dem Flurstück-Nr. 1066/6 der Gemarkung
Hainichen, Frankenberger Straße 27 a.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2592               27.04.2022
Vorlage Nr. 4365

Vergabe von Bauleistungen – Neubau
Feuerwehrgerätehaus Cunnersdorf –
Los 3 Dachdeckerarbeiten – Ermächti-
gung des Oberbürgermeisters zur Auf -
trags vergabe im Rahmen der beschränk-
ten Ausschreibung
1. Der Stadtrat beschließt, den Oberbürger-

meister zur Vergabe der Bauleistungen im 
Rahmen der beschränkten Ausschreibung
zur Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerä-
tehaus Cunnersdorf – Los 3 – Dachdecker-
arbeiten“ zu ermächtigen.

2. Der Oberbürgermeister erstattet dem
Stadtrat zur nächsten turnusmäßigen
Sitzung Bericht über die getätigte Vergabe.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2593               27.04.2022
Vorlage Nr. 4366

Breitbandausbau in Hainichen – Nach-
trag Los 1, SchönerTel GmbH
Mengenmehrung Bohrspülung
Der Stadtrat bestätigt das Nachtragsangebot
zum Los 1 der SchönerTel GmbH aus Wald-
heim zur angezeigten Mengenmehrung bei
den Bohrspülungen.
Der Auftragswert im Los 1 erhöht sich
dadurch
von bisher                           6.747.746,43 €
um                                            61.880,00 €
auf                                    6.809.626,43 € €
(einschl. 19 % MwSt)

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2594               27.04.2022
Vorlage Nr. 4367

Breitbandausbau in Hainichen – Nach-
trag Los 2, SchönerTel GmbH
Mengenmehrung Bohrspülung
Der Stadtrat bestätigt das Nachtragsangebot
zum Los 2 der SchönerTel GmbH aus Wald-
heim zur angezeigten Mengenmehrung bei
den Bohrspülungen.
Der Auftragswert im Los 2 erhöht sich
dadurch
von bisher                            4.700.367,64 €
um                                            90.459,34 €
auf                                       4.790.826,98 €
(einschl. 19 % MwSt).

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2595               27.04.2022
Vorlage Nr. 4368

Breitbandausbau in Hainichen – Nach-
trag Los 3, Infratech Bau GmbH 
Mengenmehrung Bohrspülung und
Ersatz Kabelpflugverfahren durch offe-
ne Bauweise
Der Stadtrat bestätigt das Nachtragsangebot
zum Los 3 der Infratech Bau  GmbH aus
Meppen zur angezeigten Mengenmehrung
bei den Bohrspülungen und zum Ersatz des
Kabelpflugverfahrens durch eine offene
Bauweise.
Der Auftragswert im Los 3 erhöht sich
dadurch
von bisher                           7.533.933,21 €
um                                          204.562,30 €
(infolge Mengenmehrung Bohrspülungen)
und
um                                            57.000,00 €
(infolge Ersatz Kabelpflugverfahren durch
offene Bauweise)
auf                                       7.795.495,51 € 
(einschl. 19 % MwSt)

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14

Beschluss Nr. 2596               27.04.2022
Vorlage Nr. 4369

Breitbandausbau in Hainichen – Nach-
trag Los 4, Sinan Polat Bau GmbH 
Ersatz Kabelpflugverfahren durch offe-
ne Bauweise
Der Stadtrat bestätigt das Nachtragsangebot
zum Los 4 der Sinan Polat Bau  GmbH aus
Darmstadt zum Ersatz des Kabelpflugverfah-
rens durch eine offene Bauweise.
Der Auftragswert im Los 4 erhöht sich
dadurch
von bisher                         11.170.187,15 €
um                                            57.000,00 €
auf                                     11.227.187,15 € 
(einschl. 19 % MwSt)

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     14
Ja-Stimmen:                                              14
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Beschluss Nr. 2597               18.05.2022
Vorlage Nr. 4379
Beteiligung der Stadt Hainichen an der
Umsetzung der LEADER-Entwicklungs-
strategie für den Klosterbezirk Altzella
im Zeitraum 2023 – 2027 und Zustim-
mung zur Finanzierung
1. Die Stadt Hainichen wird sich an der

Umsetzung der LEADER-Entwicklungs-
strategie (LES) für die Region Klosterbe-
zirk Altzella in der EU-Förderperiode 2023
– 2027 beteiligen.

2. Die Stadt Hainichen erklärt sich bereit, die
durch die Teilnahme an der Umsetzung
der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES)
für die Region Klosterbezirk Altzella in
der EU-Förderperiode 2023 – 2027 anfal-
lenden anteiligen Kosten i.H.v. 8.451 €
pro Jahr (42.255 € gesamt für fünf Jahre)
zu tragen. 

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1

Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     15
Ja-Stimmen:                                              15

Beschluss Nr. 2598               18.05.2022
Vorlage Nr. 4380
Annahme von bereits eingegangenen
Geldspenden, die im Einzelwert nicht
mehr als 100,00 € betragen
Der Stadtrat nimmt die im Zeitraum 20. 04.
2022 bis 02. 05. 2022 eingegangenen Geld-
spenden in Höhe von 1.256,48 € an und
stimmt der Verwendung sowie der Buchung
in den einzelnen Produkten zu.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     15
Ja-Stimmen:                                              15

Beschluss Nr. 2599               18.05.2022
Vorlage Nr. 4375
Baubeschluss zur Errichtung eines
Optikparcours und einer Spiegelwiese
sowie der Platzgestaltung an der camera
obscura
1. Der Stadtrat stimmt der Errichtung eines

Optikparcours und einer Spiegelwiese an der
camera obscura mit voraussichtlichen Ge -
samtkosten in Höhe von 55.000 € bei einer 
Förderung von voraussichtlich 36.666 € zu.

2. Der Stadtrat stimmt der überplanmäßigen
Mittelbereitstellung für Auszahlungen in
Höhe von 50.000 € und Einzahlungen in
Höhe von 36.666 € gemäß Anlage 1 zu.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Stadtrates:                                    18 + 1
Zahl der besetzen Sitze im Stadtrat     16 + 1
(2 Sitze AfD nicht besetzt)
davon anwesend:                                     15
Ja-Stimmen:                                              11
Nein-Stimmen:                                          2
Stimmenthaltungen:                                 2

In der 34. Sitzung des Stadtrates am 18. Mai 2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr.  265/22 02. Februar 2022

Vorlage Nr. 4338

Annahme von bereits eingegangenen

Geldspenden, die im Einzelwert nicht

mehr als 100,00 EUR betragen

Der Verwaltungsausschuss nimmt die im

Zeitraum 16. 12. 2021 bis 18. 01. 2022

eingegangenen Geldspenden in Höhe von

295,00 EUR an und stimmt der Verwendung

sowie der Buchung in den einzelnen Produk-

ten zu.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses:                     8
davon anwesend:                                       8
Ja-Stimmen:                                                8

Beschluss Nr.  266/22 02. Februar 2022
Vorlage Nr. 4339
Annahme von bereits eingegangenen
Geldspenden, deren Einzelwert einen
Betrag von 100,00 EUR übersteigt

Der Verwaltungsausschuss nimmt die zweckge-
bundene Geldspende des Fördervereins Altstadt
Hainichen e.V. in Höhe von 78.000,00 EUR für die
Sanierung „Historische Altstadt“ zu Gunsten des
Produktes 51110800 (private Stadtsanierung) an.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses:                     8
davon anwesend:                                       8
Ja-Stimmen:                                                8

In der 26. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 02. Februar 2022
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 270/22        04. Mai 2022
Vorlage Nr. 4370
Annahme von bereits eingegangenen
Geldspenden, die im Einzelwert nicht
mehr als 100,00 EUR betragen
Der Verwaltungsausschuss nimmt die im
Zeitraum 11. 02. 2022 bis 19. 04. 2022
eingegangenen Geldspenden in Höhe von
575,00 EUR an und stimmt der Verwendung
sowie der Buchung in den einzelnen Produk-
ten zu.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses:                     8
davon anwesend:                                       8
Ja-Stimmen:                                                8

Beschluss Nr. 271/22        04. Mai 2022
Vorlage Nr. 4371
Annahme von bereits eingegangenen
Geldspenden, deren Einzelwert einen
Betrag von 100,00 EUR übersteigen
Der Verwaltungsausschuss nimmt die zweck-
gebundene Geldspende von der Molkerei
Hainichen-Freiberg GmbH & Co.KG in Höhe
von 1.000,00 EUR für das Windspiel „Striegis-
taler Zwerge“ zu Gunsten des Produktes
25200100 (Gellertmuseum) an.
Der Verwaltungsausschuss nimmt die zweck-
gebundene Geldspende von B.O.R.I.S. Brei-
tenstein und Müller Baubetreuung GmbH in
Höhe von 2.000,00 EUR für den Optikspiel-
platz an der Camera Obscura zu Gunsten des
Produktes 55100201 (Spielplätze) an.
Der Verwaltungsausschuss nimmt die zweck-
gebundene Geldspende von Woltsche, Bries-

korn & Partner mbB Wirtschaftsprüfer in Höhe
von 300,00 EUR für die Städtepartnerschaf-
ten der Stadt Hainichen zu Gunsten des
Produktes 28100401 (Feste/Veranstaltun-
gen) an. 
Der Verwaltungsausschuss nimmt die zweck-
gebundene Geldspende von der Firma Fuchs
Hainichen Besitz GmbH & Co. KG in Höhe von
2.500,00 EUR für Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem Projekt „Kulturhauptstadt
Europa“ 2025 zu Gunsten des Produktes
11120500 (Öffentlichkeitsarbeit) an.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses:                     8
davon anwesend:                                       8
Ja-Stimmen:                                                8

In der 28. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 04. Mai 2022
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
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Beschluss Nr. 273/22        01. Juni 2022
Vorlage Nr. 4381

Außerplanmäßige Ausgabe wegen Rück-
forderung des Verkaufserlöses durch
das Bundesamt für zentrale Dienste und
offene Vermögensfragen

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Außer-
planmäßigen Ausgabe für die Kaufpreiser-
stattung an das Bundesamt für zentrale
Dienste und offene Vermögensfragen aus
dem Verkauf des Fl. 9/2 der Gem. Riechberg
gem. Urkunde 1952/2003 der Notarin Klein
aus Mittweida in Höhe von 10.686,37 € zu.

Abstimmungsergebnis:
(nicht-öffentlicher Sitzungsteil)
gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses:                     8
davon anwesend:                                       7
Ja-Stimmen:                                                7

In der 29. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 01. Juni 2022
wurde folgender Beschluss gefasst:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hainichen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 22.06.2022 folgende
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallen-
den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

                                                                                                                                bisher         Erhöhung   Verminderung    Damit werden die
                                                                                                                       festgesetzte                   um                    um     (Gesamt-)Beträge 
                                                                                                        (Gesamt-) Beträge von                                                   des Haushaltsplans
                                                                                                                                                                                              einschließlich der 
                                                                                                                                                                                                          Nachträge 
                                                                                                                                                                                                   festgesetzt auf
                                                                                                                                                                  Euro
Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                
- ordentliche Erträge                                                                                          16.013.854          350.860               5.000             16.359.714 

Beschluss Nr. 1024/22         11.05.2022
Vorlage Nr. 4373
Bauantrag nach § 68 Sächsische Bauord-
nung (SächsBO) für das Flurstück-Nr.
269/16 der Gemarkung Berthelsdorf, bei
der Berthelsdorfer Straße 107, zum Er -
satz neubau eines Einfamilienwohnhauses
Die Stadt Hainichen erteilt gemäß § 36 (1)
Baugesetzbuch (BauGB) das Einvernehmen
zum vorgelegten Bauantrag für den Ersatz-
neubau eines Einfamilienwohnhauses als
Fachwerkhaus auf dem Flurstück-Nr. 269/16
der Gemarkung Berthelsdorf, bei der Bert-
helsdorfer Straße 107.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
Gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Technischen Ausschusses:                    7
davon anwesend:                                       7
Ja-Stimmen:                                                7

Beschluss Nr. 1025/22         11.05.2022
Vorlage Nr. 4376
Bauantrag nach § 68 Sächsische Bauord-
nung (SächsBO) für das Flurstück-Nr. 37
der Gemarkung Gersdorf, Chemnitzer
Straße 21, zur Errichtung eines Büro-
und Funktionsgebäudes
Die Stadt Hainichen erteilt gemäß § 36 (1)
Baugesetzbuch (BauGB) das Einvernehmen
zum vorgelegten Bauantrag zur Errichtung
eines Büro- und Funktionsgebäudes für
bestellten Bezirksschornsteinfeger auf dem
Flurstück-Nr. 37 der Gemarkung Gersdorf,
Chemnitzer Straße 21.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
Gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Technischen Ausschusses:                    7
davon anwesend:                                       7
Ja-Stimmen:                                                7

Beschluss Nr. 1026/22         11.05.2022
Vorlage Nr. 4377
Bauantrag nach § 68 Sächsische Bauord-
nung (SächsBO) für das Flurstück-Nr.
727 der Gemarkung Riechberg, Pappel-
allee 7a, zum Neubau eines Werkstattge-
bäudes
Die Stadt Hainichen erteilt gemäß § 36 (1)
Baugesetzbuch (BauGB) das Einvernehmen
zum vorgelegten Bauantrag zum Neubau
eines Werkstattgebäudes als Anbau an das
vorhandene Lagergebäude auf dem Flur-
stück-Nr. 727/1 der Gemarkung Riechberg,
Pappelallee 7a.

Abstimmungsergebnis:
(öffentlicher Sitzungsteil)
Gesetzliche Zahl der Mitglieder 
des Technischen Ausschusses:                    7
davon anwesend:                                       7
Ja-Stimmen:                                                7

In der 29. Sitzung des Technischen Ausschusses am 11. Mai 2022 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der Stadtrat der Stadt Hainichen hat in seiner Sitzung am 22.06.2022
mit Beschluss Nr. 2604 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2022 beschlossen.
Das Landratsamt Mittelsachsen hat mit Bescheid vom 05.08.2022
unter dem Aktenzeichen 003-11150101-230-22/1-Fi die nachstehen-
de Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2022 wie folgt bestätigt:
1. Der Beschluss des Stadtrates (Beschluss-Nr. 2604 vom 22. Juni

2022) zur 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2022 wird nicht beanstandet.

2. Der in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Höchst-
betrag der Kassenkredite in Höhe von 15.000.000 Euro wird
genehmigt.  

Die Auslegung der Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 erfolgt gemäß § 76 (3) der Gemeindeordnung für den

Freistaat Sachsen für die Dauer von mindestens einer Woche 
vom 12.09.2022 bis 20.09.2022.
Der Haushaltsplan liegt zur kostenlosen Einsichtnahme für jedermann
bei der Stadtverwaltung Hainichen, Markt 1, 09661 Hainichen im
Zimmer 319 während der Öffnungszeiten 
Montag                 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag               09.00 Uhr – 12.00 Uhr  und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Mittwoch              geschlossen
Donnerstag          09.00 Uhr – 12.00 Uhr  und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag                  09.00 Uhr – 12.00 Uhr
aus.

Hainichen, den 26.08.2022

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 
1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
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- ordentliche Aufwendungen                                                                             17.732.186          345.860                      0             18.078.046 
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)       -1.718.332              5.000               5.000              -1.718.332 
                                                                                                                                                                                                                          
- außerordentliche Erträge                                                                                                 0                     0                      0                             0 
- außerordentliche Aufwendungen                                                                                     0                     0                      0                             0 
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)                      0                     0                      0                             0 
                                                                                                                                                                                                                          
- Gesamtergebnis                                                                                               -1.718.332              5.000               5.000              -1.718.332 
                                                                                                                                                                                                                          
- Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
aus Vorjahren                                                                                                                  0                     0                      0                             0 

                                                                                                                                                                                                                          
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren                                                                                                                  0                     0                      0                             0 

- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                             642.923                     0                      0                  642.923 

- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis 
mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                          
- veranschlagtes Gesamtergebnis                                                                       -1.075.409              5.000               5.000              -1.075.409 
                                                                                                                                                                                                                          
Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                   
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            14.474.832          350.860               5.000             14.820.692 
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           15.266.816          345.860                      0             15.612.676 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf                                                               -791.984              5.000               5.000                 -791.984 
                                                                                                                                                                                                                          
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             36.423.732                     0                      0             36.423.732 
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           38.235.499                     0                      0             38.235.499 
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                -1.811.767                     0                      0              -1.811.767 
                                                                                                                                                                                                                          
- Finanzierungsmittelüberschuss oder- fehlbetrag                                              -2.603.751              5.000                                      -2.603.751 
                                                                                                                                                                                                                          
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                           1.000.000                     0                      0               1.000.000 
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             308.000                     0                      0                  308.000 
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                692.000                     0                      0                  692.000 
                                                                                                                                                                                                                          
- Änderung des Finanzierungsmittelbestands                                                         588.249                      0              98.194                  490.055

§ 2
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, 
wird von bisher                                                                                          2.900.000  Euro
auf                                                                                                           15.000.000  Euro                                                                    erhöht.

§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6
Die im Ergebnishaushalt zur veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn der Umfang je
Einzelmaßnahme einen Betrag von 10.000 EUR erreicht bzw. übersteigt (vgl. § 1 (3) Nr. 6 SächsKomHVO). 

§ 7
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn der Umfang je Einzelmaßnahme einen Betrag von 50.000 EUR
erreicht bzw. übersteigt (vgl. § 12 (2) SächsKomHVO). Liegt der Umfang je Einzelmaßnahme unter 10.000 EUR, werden die Maßnahmen zusam-
mengefasst in den Teilhaushalten dargestellt (vgl. § 4 (4) SächsKomHVO).

§ 8
Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aller Produkte und aller Sachkonten in allen Teilhaushalten werden grundsätzlich für über-
tragbar erklärt (vgl. § 21 (2) SächsKomHVO). Eine Übertragung kann gemäß § 18 (2) SächsKomHVO nur erfolgen, wenn das Gesamtergebnis
nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 82 SächsGemO beachtet werden.

Hinweis: Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden,
die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Hainichen, den 26.08.2022 

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister
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Satzung zur ersten Änderung der Satzung für die Benutzung des Sportforums der
Stadt Hainichen und die Erhebung von Gebühren
(Nutzungs- und Gebührensatzung Sportforum)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 2 und 9 des Säch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Hainichen in seiner Sitzung am
22.06.2022 mit Beschluss Nr. 2603 folgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1 Änderungen – Die Anlage 1 zum § 12 der Nutzungs- und Gebührensatzung des Sportforums erhält folgende Fassung:

Anlage 1 der Nutzungs- und Gebührensatzung Sportforum

Gebührentarif (gemäß § 12 der Nutzungs- und Gebührensatzung Sportforum)

Tarifstelle 1 - Benutzungsgebühren
die Gebührentarife gelten für eine Zeitstunde, bei Nutzung im Halbstundentakt nach § 5 (6) dieser Satzung werden die Gebühren halbiert

Tarif/Leistung                                        Vereine aus Hainichen,                 Vereine aus dem                               private Nutzer,
                                                                Schulen und                                 Landkreis Mittelsachsen,                  gewerbliche Nutzer,
                                                                Kindertageseinrichtungen            private Nutzer aus Hainichen            alle anderen Nutzer

Sporthalle bei gleichzeitiger
Nutzung von   1 Feld                                9,00 EUR                                    12,00 EUR                                         25,00 EUR

    2 Feldern                           12,00 EUR                                   18,00 EUR                                         35,00 EUR
    3 Feldern                           18,00 EUR                                   24,00 EUR                                         45,00 EUR

Rasenplatz                                                6,00 EUR                                     10,00 EUR                                         20,00 EUR

Kunstrasenplatz inkl. Flutlicht                   6,00 EUR                                     10,00 EUR                                         20,00 EUR

Leichtathletik-Anlage                                6,00 EUR                                     10,00 EUR                                         20,00 EUR

Nutzung der Presse- und
Aufenthaltsräume                                     2,00 EUR                                     2,00 EUR                                           2,00 EUR

Zuschlag für die Inanspruchnahme
außerhalb der regelmäßigen                     20,00 EUR                                   20,00 EUR                                         20,00 EUR
Öffnungszeiten                                         

Tarifstelle 2 - sonstige Leistungen

Tarif/Leistung                                        Vereine aus Hainichen,                 Vereine aus dem                               private Nutzer,
                                                                Schulen und                                 Landkreis Mittelsachsen,                  gewerbliche Nutzer,
                                                                Kindertageseinrichtungen            private Nutzer aus Hainichen            alle anderen Nutzer

Duschmarken je Stück                              0,50 EUR                                     0,50 EUR                                           0,50 EUR

§ 2 Inkrafttreten – Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hainichen, den 30.06.2022

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Hainichen

Betrifft: Satzung zur ersten Änderung der Satzung für die Benutzung des Sportforums der Stadt Hainichen und die Erhebung von
Gebühren (Nutzungs- und Gebührensatzung Sportforum)

Der Stadtrat der Stadt Hainichen hat in seiner Sitzung am 22.06.2022
mit Beschluss Nr. 2603 die Satzung zur ersten Änderung der Satzung
über die Benutzung des Sportforums der Stadt Hainichen und die Erhe-
bung von Gebühren beschlossen. 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die  
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-
widrigkei widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden,
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Hainichen, 30. Juni 2022

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister



Stellenausschreibung

Die Stadt Hainichen sucht mit Ausbildungsbeginn zum 1. September 2023 eine Auszubildende/einen Auszubildenden für die Ausbildung
zur/zum

Verwaltungsfachangestellten
in der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung

Zu den Tätigkeiten einer/eines Verwal-
tungsfachangestellten gehören
• die Vorbereitung und der Erlass von

Verwaltungsentscheidungen in verschie-
denen Rechts- und Fachgebieten;
beispielsweise das Erlassen von Verwal-
tungsakten, die Prüfung von Widersprü-
chen sowie die Beratung von Bürgern,
Unternehmen und Organisationen
(Verwaltungsaufgaben werden stets
dienstleistungs- und kundenorientiert
erledigt)

• die Bearbeitung von Vorgängen unter
Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationssysteme

• die Bearbeitung von Personal- und Haus-
haltsangelegenheiten; beispielsweise die
Mitwirkung bei der Erstellung und
Ausführung von Haushaltsplänen oder
die Bearbeitung von Zahlungsvorgängen 

• das Planen und Organisieren von
verschiedenen Arbeitsprozessen in Ihrem
Aufgabenbereich

Sie sollten sich bewerben, wenn Sie
• mindestens einen erfolgreichen Real-

schulabschluss, mit guten schulischen
Leistungen in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Gemeinschaftskunde
vorweisen können

• kontaktfreudig sind und gern im Team
arbeiten

• Interesse für verwaltungsrechtliches und
verwaltungsorganisatorisches Handeln
haben

Von Vorteil sind:
• absolvierte Schülerpraktika in der Verwal-

tung
• gute PC-Kenntnisse, insbesondere Micro-

soft Office

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die
theoretische Ausbildung wird im Beruflichen
Schulzentrum für Wirtschaft II, Kanzlerstraße
9 in Chemnitz, in Form des Blockunterrichts
durchgeführt. Die praktische Ausbildung
erfolgt in den Ämtern der Stadtverwaltung.
Während dieser Zeit werden die Auszubilden-
den an die Arbeitsaufgaben und Arbeitswei-
sen einer Verwaltung herangeführt und
können ihr bereits vermitteltes Wissen aus
der Berufsschule in der Praxis anwenden. Zur
Ergänzung der betrieblichen Ausbildung
besuchen die angehenden Verwaltungsfach-
angestellten im 3. Ausbildungsjahr für ca.
drei Monate das Kommunale Studieninstitut
Chemnitz, um ihre Kenntnisse prüfungsvor-
bereitend zu vertiefen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung und Befähigung entsprechen der
gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berück-
sichtigt. 

Wir bieten Ihnen:
• einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag

innerhalb unterschiedlichster Ämter der
Stadtverwaltung

• eine Verknüpfung zwischen theoreti-
schem Wissen sowie der Anwendung an
Praxisbeispielen durch das Blocksystem

• eine gestaffelte tarifliche Ausbildungsver-
gütung nach dem TVAöD

• vermögenswirksame Leistungen
• Anspruch auf 30 Arbeitstage Urlaub im

Kalenderjahr

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns Ihre vollständige Bewer-
bung bis zum 28.10.2022 schriftlich an
die: Stadtverwaltung Hainichen

Personalverwaltung 
Markt 1, 09661 Hainichen

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung folgen-
de Unterlagen bei:
• ein aussagekräftiges Anschreiben

einschließlich Lebenslauf,
• das letzte aktuelle Zeugnis 
• Nachweise über Praktika

Nach Abschluss des Stellenbesetzungsver-
fahrens werden die Bewerbungsunterlagen
nicht berücksichtigter Bewerber vernichtet.
Bei gewünschter Rücksendung der Unterla-
gen bitten wir um Beilage eines adressierten
und frankierten Rückumschlages. Kosten, die
Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung
entstehen, werden nicht erstattet. Bei Fragen
erreichen Sie Frau Büttner unter
claudia.buettner@hainichen.de oder 037207
60135.

Hainichen, den 29.08.2022

Dieter Greysinger
Oberbürgermeister

Hinweise zum Datenschutz: Mit Ihrer
Bewerbung erklären Sie sich einverstanden,
dass Ihre persönlichen Daten zweckgebun-
den für dieses Bewerbungsverfahren gespei-
chert und verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be dieser Daten erfolgt nur an Personen,
welche in das Bewerbungsverfahren einge-
bunden sind (z. B. Personalrat, Stadtrat). Die
Löschung dieser Daten erfolgt grundsätzlich
drei Monate nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens, sofern keine gesetzlichen Bestim-
mungen dem Entgegenstehen, die weitere
Speicherung zum Zwecke der Beweisführung
erforderlich ist oder Sie einer längeren Spei-
cherung ausdrücklich zugestimmt haben.
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Öffentliche Bekanntmachung – Zustellung einer Mahnung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellgesetz stellen wir die nachfolgende
Mahnung der Stadtkasse Hainichen als Vollstreckungsbehörde  an 

Herrn Neil Curran
letzte bekannte Anschrift: 7 Penrhyn Cresznt  E 17 5BH London

öffentlich zu. 
Durch diese öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Die Mahnung kann bei der Stadtkasse Hainichen, Markt 1, Zimmer
310, während der allgemeinen Öffnungszeiten ab sofort eingesehen
bzw. abgeholt werden.
Die Mahnung gilt mit dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tag
dieser Bekanntmachung im Gellertstadt-Bote, Amtsblatt der Stadt
Hainichen, zwei Wochen verstrichen sind.
Mit der öffentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für das
Vollstreckungsverfahren erfüllt.

Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der
Kasse und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung
sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Stadtverwaltung
Hainichen. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter  www.haini-
chen.de/stadt-buergerservice/rathaus-online/datenschutzhinweise
oder erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Hainichen (Kasse).

Hainichen, den 22.08.2022

Dieter Greysinger
Oberbürgermeister



Stromverantwortlicher 
in Kleingartenanlagen gesucht

Für die Abrechnung von Strom werden in folgenden Kleigartenanlagen
ab 01.01.2023 neue zuverlässige verantwortliche Personen gesucht:
- Käthe-Kollwitz-Straße
- Bergfrieden
- Heimaterde I und Heimaterde II
- Heiterer Blick II
- Frankenberger Straße

Die Aufgaben sind die Vertragsübernahme des bestehenden Stomlie-
fervertrages, Strombevollmächtigte, Ablesung, Rechnungslegung,
Zahlungseingangskontrolle, Mahnwesen und Kontoführung für die
jeweilige Anlage.
Interessenten melden sich bitte bei Frau Rommel-Erler per Email klein-
gartenverband1@outlook.de oder telefonisch:  0176 - 71 21 20 06

Achtung: Die Strom- und Wasserversorgung ist nicht Aufgabe
des Verbands der Kleingärtner HC e.V.

Sollte sich niemand finden, wird die Stromversorgung in den oben
genannten Anlagen zum 31.12.2022 eingestellt.

Karin Brandt
SB Liegenschaften
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MITTEILUNGEN DER STADT HAINICHEN

Vorabinformation für die
Besucher*innen des 
Einwohnermeldeamtes/Standesamtes
der Stadt Hainichen

Wir informieren Sie darüber, dass der Sprechtag am 1. Oktober

2022 entfällt. 

Der nächste Sprechtag findet regulär am 5. November 2022 von

9 bis 11 Uhr statt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Dieter Greysinger

Oberbürgermeister

 

Erscheinungstag                                          Redaktionsschluss
24.09.2022                                                                12.09.2022
08.10.2022                                                                22.09.2022
22.10.2022                                                                10.10.2022

Beiträge können per E-Mail an 
cornelia.morgenstern@hainichen.de eingereicht werden.

Der Ortschaftsrat Cunnersdorf informiert

Liebe Cunnersdorfer Bürger,
am 24.09.2022 um 13 Uhr möchten wir einen Arbeitseinsatz im Dorf
durchführen, um einige kleinere Maßnahmen in Eigenregie umzuset-
zen. Geplant ist die Vorbereitung einer Sitzgruppe auf dem Abrissareal
Am Pahlbach 4 (Fundament), die Errichtung einer Stützmauer und
Neuaufstellung der Bank gegenüber Am Steig 4 und kleinere Reini-
gungsmaßnahmen. Eigene Ideen können gern dem Ortschaftrat
vorgeschlagen werden. Für eine Stärkung nach getaner Arbeit wird
gesorgt. Wir freuen uns auf eure Teilnahme.

Ortschaftsrat Cunnrsdorf

Sitzungstermine

Sitzung des Stadtrates

Mittwoch, den 14.09.2022

Sitzungsbeginn, -ort und Tagesordnung werden im Schaukas-

ten am Rathaus und in den Ortsteilen bekannt gegeben.

Sitzungen der Ortschaftsräte

Bockendorf            Dienstag, den 06.09.2022

Cunnersdorf          Donnerstag, den 06.10.2022

Eulendorf              Montag, den 12.09.2022

Gersdorf-Falkenau Donnerstag, den 22.09.2022

Riechberg-Siegfried Montag, den 12.09.2022

Schlegel                 Donnerstag, den 06.10.2022

Sitzungsbeginn, -ort und Tagesordnung werden im Schaukas-

ten am Rathaus und in den Ortsteilen bekannt gegeben.

Standesamtliche Nachrichten
Trauungen

15.07.2022    Lutz Herfter & Ilka Hinkelmann, 

                      wohnhaft in Hainichen

11.08.2022    Robin Seidel & Maria Schmidt, 

                      wohnhaft in Hainichen

20.08.2022    Jens Didszuhn & Ivonne Schomann, 

                      geb. Hafner, wohnhaft in Chemnitz

Geburten

04.08.2022    Luca Rudolph, 

                      wohnhaft in Hainichen, OT Eulendorf

21.08.2022    Mariella Alessandra Thümer, 

                      wohnhaft in Hainichen

Sterbefälle

18.08.2022    Anneliese Forberg, geb. Schlüter, 1935, 

                      Hainichen

20.08.2022    Ingeburg Wagler, geb. Kuntke, 1932, Hainichen

20.08.2022    Joachim Völkel, geb. 1938, Hainichen
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ÖFFNUNGS- UND SPRECHZEITEN
● Stadtverwaltung Hainichen

Markt 1, 09661 Hainichen, 

Tel. 037207 60-170, Fax 037207 60-112

Bereitschaftsdienst: 0174-6599565

Bürgerbüro

Montag, Freitag     09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag               09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch              geschlossen

Donnerstag           09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

1. Samstag            09.00 bis 11.00 Uhr

                          (entfällt im Oktober)

Fachabteilungen und Ausstellung: „Der

rastlose Geist – Friedrich Gottlob Keller“:

Montag, Freitag     09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag               09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch              geschlossen

Donnerstag           09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

● Stadtbibliothek

Bibliothek im Herfurthschen Haus

Markt 9, 09661 Hainichen

Tel. 037207 53076, bibliothek@hainichen.de 

www.hainichen.bbopac.de

www.onleihe.de/bibo-on

Montag                 geschlossen

Dienstag               10.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch              13.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag          10.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

Freitag                  10.00 bis 14.00 Uhr

Samstag                09.00 bis 11.00 Uhr

● Gellert-Museum

Oederaner Straße 10, 09661 Hainichen

Tel.: 037207 2498, Fax: 037207 65450

www.gellert-museum.de

info@gellert-museum.de

News: www.museen-mittelsachsen.de

Die Einrichtung wird durch den Kulturraum

Erzgebirge-Mittelsachsen institutionell ge fördert,

mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundla-

ge des von den Abgeordneten des Sächsischen

Landtags beschlossenen Haushaltes.

Sonntag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr und

mit Terminvereinbarung

Schul- und Freizeitprogramme:  

www.gellert-museum.de 

> Museumspädagogik

● Gästeamt  

Dienstag    09.00 bis 12.00 Uhr 

und 12:30 bis 17.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag 09.00 bis 15.00 Uhr

Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr

Sonntag / Montag         geschlossen

Tel.: 037207 656209 

e-mail: info@gaesteamt-hainichen.de

● Lehrschwimmhalle

Mittwoch                     18.30 bis 21.30 Uhr

Samstag                      14.00 bis 16.00 Uhr 

Sonntag                       14.00 bis 16.00 Uhr

Privat oder gewerblich können Sie die Lehr-

schwimmhalle nutzen. Anmeldungen bitte

bei Frau Geisler (Tel: 037207 60-167; 

E-Mail: Evelyn.Geisler@Hainichen.de)

● Öffnungszeiten Freibad

Montag bis Sonntag   

10 bis 19 Uhr (witterungsbedingt)

Sie erreichen die Schwimmmeister des Frei-

bades unter 037207 2377.

Eintritt:    Erwachsene 3,50 €

    Ermäßigte 2,00 €

Zu weiteren Tarifen erhalten Sie an der

Kasse des Freibades Auskunft.  

● Camera obscura

Montag / Dienstag      geschlossen

Mittwoch bis Freitag    13.00 bis 16.00 Uhr

Samstag / Sonntag      11.00 bis 16.00 Uhr

Führungen, außerhalb der Öffnungszeiten,

sind jederzeit nach Anmeldung 

möglich unter 0151/16259220 oder 

evelyn.geisler@hainichen.de

● Tuchmacherhaus

montags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

geöffnet

Fragen und Terminvereinbarungen bitte

telefonisch unter 037207 /  88855 (auch

AB) und per e-mail an tuchmacher-hc@

t-online.de möglich.

BEREITSCHAFTSDIENSTE 
● Notrufe

Polizei 110
Feuerwehr 112
DRK-Rettungsdienst 112
Ärztlicher Notdienst 112
Kassenärztlicher Notfalldienst 116 117

● Zahnärzte 

Mittweida und Hainichen sind ein Not -
dienstkreis. Die eingeteilte Praxis ist für
beide Orte zuständig. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr

10.09.2022     9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Dr. Carolina Urban
Robert-Koch-Straße 6, 09648 Kriebstein
Tel.: 034327 92259

11.09.2022     9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Susanne Neubert
Bahnhofstraße 2, 09648 Mittweida
Tel.: 03727 92714

17.09.2022     9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Dr. Gudrun Ahnert
Grüner Ring 6, 09306 Erlau/ Milkau
Tel.: 03737 45235

18.09.2022     9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Claudia Böhm
Hauptstraße 20a, 09661 Rossau
Tel.: 03727 91808

● Apotheken 

10.09.22  Stadt- und Löwenapotheke, 
               Mittweida
11.09.22  Katharinen- Apotheke, 
               Frankenberg
12.09.22  Ratsapotheke, Mittweida
13.09.22  Löwen-Apotheke, Frankenberg
14.09.22  Löwen-Apotheke, Frankenberg
15.09.22  Rosen-Apotheke, Hainichen
16.09.22  Merkur-Apotheke, Mittweida
17.09.22  Luther-Apotheke, Hainichen  
18.09.22  Rosenapotheke, Mittweida
19.09.22  Katharinen- Apotheke, 
               Frankenberg
20.09.22  Sonnen-Apotheke, Mittweida  
21.09.22  Apotheke am Bahnhof, 
               Hainichen    
22.09.22  Stadt- und Löwenapotheke, 
               Mittweida
23.09.22  Katharinen- Apotheke, 
               Frankenberg

● Störungsrufnummern
(kostenfrei)
Montag bis Sonntag: 

0.00 bis 24.00 Uhr

MITNETZ STROM                      
0800 2 30 50 70                         

MITNETZ GAS
0800 2 20 09 22



ANZEIGEN

● Ausstellungen des Gellert-Museums

31. Juli bis 31. Oktober 2022
Von Angsthase bis Ziegenpe-
ter. Illustrationen und Landschaf-
ten von Christine Salzmann, Leip-
zig.
Christine Salzmann stammt aus
Weimar und lebt seit ihrem Studi-
um an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst in Leipzig. Neben
ihren präzise gezeichneten Land-
schaften beeindrucken die aus
Tusche, Aquarellfarben und Bunt-
stiften dicht gearbeiteten Illustra-
tionen für Kinderbücher, mit
denen sie sich erstmals umfas-
send vorstellt. Von insgesamt vier
präsentierten Buchkonzepten
sind zwei bereits erschienen,
zwei harren noch der Veröffentli-
chung. Unschwer zu erkennen: Sie hat eine Vorliebe für (Wort-
)Verspieltes und Tierisches, vor allem für Mäuse, sie begeistert sich für
England, doch die Bilderreise reicht weiter bis nach Italien oder New
York. Mit spielerisch-kreativen Zugängen für alle Altersgruppen lässt
sich die Vielgestaltigkeit der Darstellungen intensiv erforschen.

Fabelkabinett 
17. April bis 9. Oktober 2022
»Die stummen Hunde«. Illustrationen von Sergio Vesely zu Fabeln
des kubanischen Autors Miguel Barnet aus der Sammlung 

● Veranstaltungen des Gellert-Museums

Unter Vorbehalt! Bitte voranmelden unter 037207-2498 oder
info@gellert-museum.de

Mittwoch 28. September 2022, 19 Uhr 
»Kubanischer Abend«. Zu einem traditionellen Essen kubanische
Fabeln hören und sehen. 
Wer mag, ist herzlich eingeladen, ein Souvenir aus einem Kuba-Aufent-
halt mitzubringen oder ein Erlebnis zu erzählen.
Eintritt: 20 Euro/17 Euro. Teilnahmebegrenzung, bitte reservieren.

8. Oktober 2022, 20 Uhr, Saal Goldener Löwe, Markt 2
HüSCH! »Songs of Heimat«. Eine begeisternde Mischung aus Tradi-
tion und Weltmusik. Vier Thüringer „… spielen Volkslieder in einer
atemberaubenden Intensität und Frische“, eingeladen von Ko. Kokott
und Museum, mit einem Vorkonzertessen beim musikalischen Wirt
Kuno. 
Eintritt: 20 Euro/17 Euro. Karten- und Essenreservierung im Museum 

● Webschule, Albertstraße 1

SCHAUFENSTER HEIMATMUSEUM HAINICHEN
Terminvereinbarung für »handfeste, objektive« Einblicke in die regio-
nalgeschichtlichen Sammlungsbestände im Gellert-Museum Haini-
chen.

AUSSTELLUNGEN / 
VERANSTALTUNGEN

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzvorschriften!

© C. Salzmann
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Eberhard Keil: Striegistal im Umbruch 1949-1972. – Menschen in der frühen DDR

Anfang Oktober erscheint der achte Band der
industrie-, orts- und regionalgeschichtlichen
Reihe, welche mit dem „Tagebuch 1826-
1830“ des Hainichener Tuchmachers F.G.
Lehmann ihren Anfang nahm und mit „Strie-
gistal im Frieden“ zuletzt die Besatzungszeit
1945-1949 umfasste. Ein Mosaik einzelner
und gemeinsamer Schicksale zeigt die Reali-
tät der frühen DDR aus der Perspektive
Betroffener aus dem hiesigen Raum. Im
Zentrum steht der von Friedrich Reineke in
Hainichen gegründete und zum Erfolg
geführte Industrieofenbau (Mioba) auf dem
seit der Nazizeit heruntergekommenen
Fabrik-Areal in Böhrigen. Auch im Striegistal
zwischen Hainichen, Döbeln und Rosswein
kollidiert der sozialistische Menschheits-
traum mit der Wirklichkeit des 1949 entstan-
denen Staates. Zwischen den Fronten: der
Maler Frieder Wegert, dessen Bilder schon in

zwei Ausstellungen des Gellert-Museums
nach der Wende gewürdigt wurden. Seine
Biografie verleiht als umfangreiche Rahmen-
erzählung dem  Zeitgeschehen eine anschau-
lich lebendige Gestalt. Andere Themen-
schwerpunkte sind der Arbeiteraufstand des
17. Juni 1973 in Döbeln, Hainichen (Framo)
und vor allem Rosswein, die Situation der
Christen und politisch Verfolgten in den 50er
Jahren, auch Flucht und Mauerbau 1961
sowie das Ende des Prager Frühlings 1968
und nicht zuletzt die Familiengeschichte des
Autors in Ost und West. 

Der Umschlag enthält vor blauem FDJ-Hinter-
grund zwei überaus gegensätzliche Bilder
Frieder Wegerts, das „Denkmal am Meer“
(oder „Die Warnung“) von 1937 und „Der erste
Mai auf dem Lande“ von 1949. Gewidmet ist
das Buch „allen Kindern des Striegistals“.

Eberhard Keil: Striegistal im Umbruch
1949-1972; Marbach a.N. 2019,  350 S., kt.
43 Abb. ISBN 3-934136-09-0
Das Buch ist für 15 EUR im Gästeamt Haini-
chen erhältlich.

Noch eine Bitte des Autors: Bei der schwieri-
gen Recherche von Einzelthemen blieben viele
Detailfragen ungeklärt oder zumindest nur vage
geklärt. Wahrscheinlich gibt es im Striegistal, in
Hainichen, Rosswein und Döbeln, wie über-
haupt unter den älteren Lesern des Buches oder
ihren Kindern noch manchen, der sich noch an
manches erinnert, manches ergänzen oder
korrigieren kann, z.B. über (verschollene) Bilder
und Plakattafeln des Malers Frieder Wegert und
vieles andere mehr. Eberhard Keil ist dankbar für
jeden Hinweis dieser Art, am besten an seine
Email-Adresse ebkeil@t-online.de oder an die
Adresse des Verlags in Marbach am Neckar.
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Sportler des Allgemeinen Turnverein
1848 Hainichen e.V. vertreten die Stadt
erfolgreich beim 98. Jahnturnfest 
in Freyburg

Nach 2 Jahren coronabedingter Pause fand vom 19.-21.08.2022 in
Freyburg/Unstrut das traditionsreiche Jahnturnfest statt. Endlich
wieder Turnfreunde aus ganz Deutschland treffen und mit ihnen
gemeinsam schöne Tage erleben. Vom Allgemeinen Turnverein 1848
Hainichen e.V. nahmen an diesem sehr schönen Wettkampf neun
Turnerinnen und Turner teil. Mit der Kranzniederlegung zu Ehren
Friedrich Ludwig Jahns begann am Freitagnachmittag das Turnfest.
Dazu gehört auch der Einzug der Fahnenträger und der Ehrengarde.
Dieser gehört schon seit
vielen Jahren unser Turner
Andreas Winkler an. Am
Samstag starteten die
Altersturnerinnen und
Altersturner in den Wett-
kampf. Hier erreichte Jens
Wagner in seiner Altersklas-
se einen sehr guten 6. Platz.
Annett Höhn erturnte sich in
der AK 50-54 eine Bronze-
medaille. Nach einer kurzen
Unterbrechung wegen eines Regenschauers konnten am Nachmittag
die Erwachsenenklassen an die Geräte gehen und ihre Leistungen
zeigen. Nicht alle Übungen gelangen nach den Vorstellungen unserer
Turnerin Hannah. Im Freien turnt es sich eben nicht wie in einer Turn-
halle. Das Turnen im Freien ist das Besondere am Jahnturnfest in Frey-
burg. Der traditionelle Turnerball wurde zur Freude aller, wieder im
Lichthof der Rotkäppchen Sektkellerei durchgeführt. Bei toller Musik
und Tanz feierten die Turnerinnen und Turner bis in den Sonntag
hinein. Die jugendlichen Turnerinnen und Turner durften am Sonntag-
vormittag ihre Übungen an den Geräten zeigen. Nicht ganz einfach,
denn sie hatten nach dem Turnerball etwas weniger Schlaf. Zudem war
der Rasenplatz noch etwas vom Tau belegt, was sich beim Anlauf zum
Sprung als schwierig erwies. Alle vier Turnerinnen aus unserem Verein
meisterten diese Herausforderung. Ab dem 2. Gerät, dem Stufenbar-
ren, zeigte sich sogar wieder die Sonne. Am Balken wollten nicht alle
Übungen gelingen und es gab einige unfreiwillige Abgänge. Für die
Jugendlichen war es der erste Wettkampf unter freiem Himmel. Lisa
Thieme freute sich über einen sehr guten 5. Platz. Für alle Teilnehmer
des Allgemeinen Turnverein 1848 Hainichen e.V. war es ein schönes
Wochenende. Sie freuen sich schon auf das 99. Turnfest im nächsten
Jahr und wollen zum 100. Jahnturnfest 2024 auf alle Fälle mit dabei
sein. Dann hoffentlich mit noch mehr Startern die unseren Verein
präsentieren.

Annett Höhn
Vereinsvorsitzende des Allgemeinen Turnverein 1848 Hainichen e.V. 

Verband der Kleingärtner Hainichen e.V.

Wir haben freie Gärten in folgenden Anlagen:
Bergfrieden – Nossener Straße • Heimaterde – Ziegelstraße • Heiterer
Blick I und II – Am Bad • TMS – Thomas-Müntzer-Siedlung • Sonnen-
schein – Steinweg/Berthelsdorf • Sommerfrische – Frankenberger
Straße

Ihr Ansprechpartnerin:
Frau Karin Rommel-Erler, Telefon:  0176 - 71 21 20 06

Der Vorstand

Herzliche Einladung 
zum Begegnungsfest

Bereits zum 5 Mal lädt das DRK am Samstag, 17.09.2022, zum
Begegnungsfest an den Ottendorfer Hang 5 ein. Auf dem Fest-
platz vor der Gemeinschaftsunterkunft wird es von 14:30 bis
17:30 Uhr ein buntes Treiben geben. Unseren kleinen Gästen
stehen eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Malstraße und
süße Leckereien zur Verfügung. Für die gastronomische Versor-
gung mit Kuchen und Getränken ist gesorgt. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
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Einladung zum Jäger-/Angelfest

Nach 2 Jahren bedingter Pause führen der Jagdverein Haini-
chen e.V. zusammen mit dem Ortsangelverein Hainichen
1995 e.V. das Jäger- / Anglerfest, eine lange Tradition, fort.

Dazu laden die beiden Vereine am Samstag, den 24.09.2022
zum gemütlichen Beisammensein. 
Für Speis und Trank sowie Programm für klein und groß ist
gesorgt. 
Wir hoffen auf viele Gäste, gute Stimmung und bestes Wetter."

S. Weisemann
(Schtatzmeister Jagdverein Hainichen e.V.)



Regionalität neu gedacht – Unter diesem Motto wurde am 20. August
2022 der neue Regionalladen in der Rochlitzer Straße 7 feierlich einge-
weiht. Das neue Geschäft setzt den Fokus auf regionale Erzeugnisse
bzw. Waren, die in der Region veredelt werden. Passend dazu steht der
Name KARLO für „Kauf Regional Lokal“.
Mit Beginn der Corona-Krise vor reichlich zwei Jahren griff der Land-
kreis Mittelsachsen eine Initiative von Peniger Gewerbetreibenden auf,
um regionale Unternehmen sichtbarer zu machen. Unter dem Motto
#kaufregional entstand auf der Seite der Wirtschaftsregion Mittelsach-
sen (www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de) eine Plattform für regionale
Produzenten, Händler und Gastronomen. Die Webkarte startete mit
etwa 60 Einträgen, heute sind über 302 Angebote eingetragen. 
Zur Plattform kam auf Initiative von Bianka Behrami und weiteren Peni-
ger Gewerbetreibenden ein Maskottchen dazu. KARLO heißt der Lokal-
held und steht für „Kauf Regional Lokal“. Jetzt ziert das Maskottchen
nicht nur Kaffeebanderolen, Etiketten und Schaufenster, sondern wirbt
zudem als Namensvetter für den neuen Regionalladen von Madlen
Seigerschmidt. Denn auch die Inhaberin des Mittweidaer Geschäfts
„Esskulptur und Seifenstück“ nutzte die Krise als Chance und wurde
online aktiv. Madlen Seigerschmidt setzte verstärkt auf die sozialen
Medien, startete einen Online Shop für sich und benachbarte Händler
und bot einen Abholservice an. Aus diesem Online-Angebot heraus
entstand die Idee, die Produkte aus der Region zusammen mit ihrem
Angebot in einem Laden zu vereinen. Unterstützung fand Frau Seiger-

schmidt bei der Volksbank Mitt-
weida, die mit ihrer Projektidee
„Regionales Warenlager“ beim „So
geht sächsisch.“ - Preis #JetztLo-
kalHandeln eine Partnerschaft im
Wert von 5.000 Euro gewonnen
haben. Viele der Ideen wird die
neue Ladeninhaberin nun im Mitt-
weidaer Geschäft umsetzen. Ob
Schokolade, Gin, Kaffee, Marmela-
den oder Senf von regionalen
Erzeugern – bei KARLO gibt es
eine bunte Auswahl an regionalen
Spezialitäten. Eines der Highlights
ist die „gläserne Manufaktur“, bei
der Besucher und Besucherinnen
live bei der Herstellung von Naturseifen zuschauen dürfen. Abgerun-
det wird das Geschäft durch ein kleines Café mit selbst gebackenem
Kuchen. „Unsere mittelsächsische Kaufregional-Plattform trägt Regio-
nalität ebenso im Herzen wie das neue Ladengeschäft. Deswegen
freue ich mich sehr, dass unser Maskottchen KARLO hier ein weiteres
Zuhause finden durfte“, sagt Kerstin Kunze, Leiterin des Referates
Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung im Landratsamt Mittel-
sachsen.

Maskottchen KARLO mit Ladeninhabe-
rin Madlen Seigerschmidt und Land-
rat Dirk Neubauer 
(Foto: Katrin Harthun, Landratsamt)

Erster KaufRegional-Laden „KARLO“ in Mittweida eröffnet
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Kreative Ideen 
im Klosterbezirk Altzella gesucht
Wettbewerb „Wir für unser Dorf“ gestartet

Auf dem Land bewegt sich viel. Die Menschen vor Ort haben wunder-
bare Ideen zur Verschönerung ihres Ortes. Deshalb ruft die LEADER-
Region Klosterbezirk Altzella den Wettbewerb „Wir für unser Dorf“ ins
Leben. Ob eine Sitzmöglichkeit am Wanderweg oder ein Spielgerät am
Rastplatz, ein Barfußpfad oder die schon lang geplante Veranstaltung
– Vereine und Initiativen aus dem Klosterbezirk Altzella können ab
sofort ihre Ideen einreichen. Zur Region gehören die Kommunen Groß-
schirma, Hainichen, Halsbrücke, Nossen (ohne den Bereich Leuben
Schleinitz), Reinsberg, Rossau, Roßwein und Striegistal sowie das
Gebiet der ehemaligen Gemeinde Mochau. Die besten Ideen werden
von einer Jury prämiert.
Die Idee soll der Dorfgemeinschaft dienen und für alle zugänglich
sein. Beachtet werden sollte zudem, dass der Eigentümer des Grund-
stücks mit der Durchführung des Projektes auf seinem Boden einver-
standen und eine dauerhafte öffentliche Nutzung gesichert ist.
Beim Wettbewerbsbeitrag werden zwei Kategorien unterschieden:
– Kategorie A – Dorfbauprojekte
– Kategorie B – Veranstaltungen

In der Kategorie A sind aus förderrechtlichen Gründen die Stadtgebie-
te Hainichen und Roßwein ausgeschlossen. Bei der Kategorie B hinge-
gen können sich Vereine und Initiativen aus der gesamten Region
Klosterbezirk Altzella bewerben. Das Preisgeld kann pro Beitrag bis zu
4.444 € betragen und dient der Umsetzung der Projektidee. Dafür
haben die Bewerber das Jahr 2023 zur Verfügung.
Den kompletten Aufruf sowie das Bewerbungsformular gibt es online
unter www.klosterbezirk-altzella.com. Bewerbungsschluss ist der
24. Oktober 2022. Ansprechpartner bei Rückfragen ist das Regional-
management Klosterbezirk Altzella.

Kultur auf einen Klick
„Altzella rockt!“-Webseite mit Veranstaltungskalender und
Kontaktbörse online

Nachdem das Projekt „Altzella rockt!“ im April auf
Facebook und Instagram an den Start ging, ist es nun
auch im Web unter www.altzella-rockt.de zu finden.
Kulturschaffende und besonders deren Veranstaltun-
gen sollen damit sichtbarer gemacht werden, denn im Klosterbezirk
Altzella ist immer etwas los. Dafür haben das LEADER-Management
Klosterbezirk Altzella und das Projektmanagement „Altzella rockt!“
auch die Wünsche der Teilnehmer des vergangenen Netzwerktreffens
einbezogen. „Wir suchen für unsere Veranstaltungen immer mal ein

kulturelles Programm
aus der Region. Wir
kennen aber gar nicht
alle Kulturschaffenden,
die so etwas anbieten.
Vielleicht gibt es dafür ja
eine Lösung“, äußerte
Thurid Dittrich vom 7.
Lichtloch e.V. So war die
Idee für eine Online-
Kontaktbörse geboren.
Dort können sich nun
Interessierte mit ihrem
Angebot und ihren

Kontaktdaten auf der „Altzella rockt!“-Webseite eintragen lassen. Auf
der Webseite findet sich zudem ein digitaler Veranstaltungskalender.
Kulturschaffende und Vereine können hier ihre Kultur-Veranstaltungen
eintragen lassen. Diese werden auch auf Social Media beworben. Alle
Informationen zur Kontaktbörse und zum Veranstaltungskalender
gibt es unter www.altzella-rockt.de.  
Träger des Projektes „Altzella rockt!“ ist der Verein Regionalentwicklung
Klosterbezirk Altzella e.V. Der Projektansatz zur Stärkung des Images
des ländlichen Raums und einer Erhöhung der Wahrnehmbarkeit
vorhandener Angebote punktete beim Sächsischen Mitmachfond und
wird seit Ende 2021 über Wettbewerbsmittel aus Simul+ finanziert.   

Ein Blick auf die Startseite der „Altzella
rockt!“-Webseite
Text/Foto: M&M | Maikirschen & Marketing 
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Fahrbibliothek feiert im Oktober 30-jähriges Jubiläum 

Hainichen. Die Fahrbibliothek der Kreisergän-
zungsbibliothek rollt nunmehr seit 30 Jahren
durch Mittelsachsen, längst ist sie für viele
Bewohner des Landkreises zu einer festen
Institution geworden.
1992 nimmt der damals pinkfarbene Bücher-
bus zum ersten Mal Fahrt auf, versorgt die
Menschen in 14 Gemeinden mit Literatur aller
Genres und Zeitschriften. 2003 kommt der
DVD-Bestand dazu, 2015 auch E-Medien wie
E-Book, E-Audio oder E- Magazine und seid
neuesten sind die Tonie-Figuren mit an Bord.
2019 hat der Bus mit der unverwechselbaren
Farbe dann ausgedient, ist in die Jahre
gekommen. Ein neues Fahrzeug wird ange-
schafft. Dieses ist kleiner aber deswegen
nicht weniger markant. Grafikerin Bianka
Behrami übernimmt die Gestaltung und gibt
dem Bus mit ihren ganz eigenen, unverkenn-
baren Illustrationen ein Gesicht. Finanziert
wird er hälftig von der Mittelsächsischen
Kultur gGmbH, in dessen Trägerschaft sich
die Kreisergänzungsbibliothek befindet, und
vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen.
„Die Zahl der Medieneinheiten, die täglich
mitgeführt wird, hat sich auf Grund der Größe
des Busses von rund 4.500 auf 3.500 Positio-
nen reduziert, was aus unserer Sicht keine
Beeinträchtigung der Attraktivität des Ange-
botes ist, zumal unsere Mitarbeiter auch
Vorbestellungen mitbringen und manche

Nutzer somit gar keine Auswahl im Bus,
sondern vorab online treffen.“ erklärt Kathrin
Hillig, Geschäftsführerin der Mittelsächsi-
schen Kultur gGmbH.
„Auch reagiere man damit auf die geografi-
schen Gegebenheiten im ländlichen Raum,
denn in vielen kleineren Ortschaften sind die
Wende- und Parkmöglichkeiten eher
begrenzt. Hier sind wir mit einem kleineren
Bus deutlich flexibler.“ so Kathrin Hillig.
Für viele Menschen ist die Fahrbibliothek
nicht nur eine Versorgung mit Literatur,
sondern vielmehr Anlaufstelle für Kommuni-
kation und Austausch. Die Bibliotheksmitar-
beiter/- innen haben immer eine Literatur-
empfehlung parat und kennen mittlerweile
auch den Geschmack ihrer Leserinnen und
Leser.
„Das Team der Fahrbibliothek freut sich, dass
Leser aller Altersgruppen dabei sind. Und
auch immer wieder neue hinzukommen.“,
erklärt Heiko Stiebinger, der seit vielen Jahren
am Steuer des Busses sitzt.
Damit trägt die Fahrbibliothek, die mittler-
weile 48 Haltepunkte in 44 Ortschaften
anfährt, maßgeblich dazu bei, das kulturelle
Angebot des Landkreises zu bereichern und
die Betreuung auf dem Land, auch im
Hinblick auf die Leseförderung von Kindern
und Jugendlichen, zu gewährleisten. Die
„Lesebienchen-Tour“, ein besonderes Ange-

bot für Kindergärten der Region, erfreut sich
großer Beliebtheit und soll zukünftig für
Grundschulen mit speziellen Projekten zur
Leseförderung ausgebaut werden.
Zum 30-jährigen Jubiläum hat sich das Team
der Kreisergänzungsbibliothek etwas Beson-
deres einfallen lassen.
„Mit der Aktion „Leser werben Leser“, welche
am 1. September 2022 startet, wollen wir
Lesern, die Bekannte oder Freunde für Litera-
tur begeistern, und diese sich dann bei uns
anmelden, etwas zurückgeben.“, erklärt Anne
Rombach, Bibliotheksleiterin. Die Belohnung
winkt in Form von Gutscheinen für einen
Besuch von Schloss Rochsburg. Für Kinder,
die Kinder fürs Lesen gewinnen, verschenkt
die Bibliothek das Puzzle von Anton und
Antonia, den Lesebienchen-Maskottchen der
Bibliothek. Mitmachen lohnt sich!
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10. September 2022Thomas Stelzer - Gospelcrew – 
Konzert in der Hainichener 
Trinitatiskirche am 28.8.2022

Am 28.8.2022 war der Mittelsächsische Kultursommer wieder einmal
in der schönen Hainichener Trinitatiskirche zu Gast. Nachdem der
MISKUS dort in den letzten Jahren immer die „Erleuchtete Kirche“
präsentiert hatte, stand in diesem Jahr die Gospelmusik im Mittel-
punkt der Veranstaltung. Der bekannte Jazz-Musiker Thomas Stelzer
aus Dresden war mit seiner Gospelcrew der MISKUS Einladung nach
Hainichen gefolgt und
überzeugte und begeis-
terte mit seinem Können
die rund 250 anwesenden
Besucher. Das MISKUS
Team freut sich schon
heute auf das kommende
Jahr, denn da wird an glei-
cher Stelle das Jubiläums-
konzert zur 30. MISKUS Festivalsaison mit der Vogtlandphilharmonie
Greiz-Reichenbach stattfinden. Das Datum sollte man sich schon
einmal vormerken: Sonntag, 3.9.2023. Der MISKUS bedankt sich bei
der Kirchgemeinde Hainichen für die Unterstützung und die großarti-
ge Zusammenarbeit und bei der Stadt Hainichen für die finanzielle
Unterstützung der Veranstaltung.
Bild und Text: Mittelsächsischer Kultursommer

Großes Comeback nach der Pandemie!
18. Aktionstag „genialsozial-
Deine Arbeit gegen Armut“ 

Voller Freude können die Zahlen für den
Aktionstag 2022 verkündet werden. Wir
sind überwältigt von dem großen Engage-
ment, mit welchem sich sächsische Schüle-
rinnen und Schüler nach der Pandemie am Aktionstag beteiligt haben,
um soziale Projekte in der Welt und in Sachsen zu unterstützen.
Zum Aktionstag am 12.Juli gingen 22.000 Schülerinnen und Schü-
ler aus 222 sächsischen Bildungseinrichtungen für die Aktion
„genialsozial“ arbeiten und erwirtschafteten so die beeindruckende
Summe von ca. 500.000 Euro.
In ganz Sachsen haben junge Menschen, Lehrkräfte, Eltern und zahl-
reiche Arbeitgebende Großes geleistet. Gemeinsam und in gegenseiti-
ger Verantwortung haben sie sich für eine gerechtere Welt stark
gemacht. Wir danken allen Beteiligten für das großartige Comeback
von Sachsens größter Jugendsolidaritätsaktion. 
Die erarbeiteten Gelder unterstützen Initiativen in Sachsen und welt-
weit. Durch den großen Erfolg der Schülerinnen und Schüler können
dieses Jahr, statt der geplanten zwei Projekte, ganze drei Entwick-
lungspartnerschaften im globalen Süden unterstützt werden. Diese
wurden auf der Jurytagung im Mai von der „genialsozial-Jugend-Jury“
ausgewählt und für eine Förderung empfohlen.
Folgende drei Projekte können dieses Jahr gefördert werden:
1. Bau eines Jugendzentrums in Kigali, Ruanda Root Foundation

e.V., Radebeul
2. Bau einer nachhaltigen Grundschule in Fanara, Madagaskar,

Soroptimist International Club Pirna
3. Aufbau eines Ausbildungszentrums für Jugendliche und

Frauen in Takoradi, Ghana, Code for Afrika e.V., Leipzig
Mit 30% des Geldes initiieren und unterstützen die beteiligten Schu-
len soziale Projekte in der Region oder in der eigenen Schule. Die
„genialsozial-lokal-Projekte“ sollen Not, Armut und Benachteili-
gung im direkten Umfeld entgegenwirken. Die Vorhaben bewegen
sich dabei von einer „klassischen“ Spende für soziale Initiativen bis hin
zu selbst entwickelten Projektideen, wie Nachhilfe für jüngere
Menschen, Benefizkonzerte mit regionalen Schulbands oder Zuschüs-
se bei Klassenfahrten für benachteiligte Jugendliche. Den Ideen sind
hier keine Grenzen gesetzt, solange sie einen sozialen Zweck unter-
stützen. Neu in diesem Jahr ist, dass auch Projekte in der Ukraine
unterstützt werden können. 
Im Schuljahr 2022/2023 findet „genialsozial – Deine Arbeit gegen
Armut“ am 4. Juli 2023 statt. 
Der Aktionstag ermutigt junge Menschen, sich aktiv an gesellschaftli-
chen Themen zu beteiligen und gibt ihnen die Möglichkeit, lokal und
global Verantwortung zu übernehmen. „genialsozial“ ist ein Programm
der Sächsischen Jugendstiftung mit inhaltlicher Unterstützung durch
das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e.V.; der Ostdeutsche
Sparkassenverband und die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
sind Hauptsponsoren. Ministerpräsident Michael Kretschmer ist
Schirmherr dieser größten sächsischen Jugendsolidaritätsaktion. 
Weitere Informationen unter www.genialsozial.de
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Giftfrei in den Herbst
Das Schadstoffmobil ist wieder im Landkreis unterwegs.

Ab dem 8. August 2022 ist das Spezialfahrzeug für
giftige Abfälle in haushaltsüblichen Mengen auf
seiner Herbsttour durch den Landkreis Mittelsachsen
unterwegs.
Die genauen Standplätze und -zeiten sind im Abfall-
kalender ab Seite 22 und auf der Internetseite www.ekm-mittelsach-
sen.de (Rubrik: Abfallentsorgung/ Schadstoffe) veröffentlicht. Eventu-
elle Standplatzänderungen sind ebenfalls auf der Website (Rubrik:
Aktuelles) einsehbar.
Die giftigen Abfälle sind unbedingt persönlich beim Personal abzuge-
ben. Unbeaufsichtigt abgestellte Gifte gefährden Kinder, Tiere und die
Umwelt. Bis zu 30 Liter bzw. 30 Kilogramm werden kostenfrei
angenommen. Weil das Mobil nur begrenzt Platz hat, können größere
Mengen nicht mitgenommen werden. Diese können im Zwischenlager
für Sonderabfall (FNE, Freiberg) bis 60 Kilogramm oder Liter kostenfrei
abgegeben werden.

Problemstoffe sind z.B.:
– Öl-, Nitro-, Alkydharzlacke und –farben,
– Haushalt- und Fotochemikalien,
– Abbeiz- und Holzschutzmittel, Düngemittel,
– Fleckenentferner, Löse- und Desinfektionsmittel,
– Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel,
– Spraydosen mit Restinhalten, Klebstoffe,
– Quecksilber-Thermometer und Medikamente
– Batterien und Feuerlöscher
– Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und quecksilberhaltige

Abfälle
– Öle und Behältnisse mit unbekannten Inhalten... 

Asbest, Teerpappen, Eternit und Gasflaschen nimmt das Schad-
stoffmobil nicht mit. Diese Abfälle werden im Zwischenlager für
Sonderabfall in Freiberg, Schachtweg 6, kostenpflichtig angenom-
men. Bei der Anlieferung von Asbest ist vorher ein Sack (big bag) dort
abzuholen.

Sie sind nicht sicher, ob Ihr Abfall angenommen wird? Rufen Sie uns
einfach an: Abfallberatung der EKM Telefon 03731 2625 – 41 und – 42.  

Termine Hainichen und Ortsteile
• Hainichen

Einfahrt F.-G.- Kellersiedlung ggü. Standplatz Glascontainer
04.10.2022, 15:45 bis 17:15 Uhr

• Hainichen
Käthe-Kollwitz-Straße ggü. Nr. 28-30
04.10.2022, 17:30 bis 19:00 Uhr

• Hainichen
Ottendorfer Hang / Platz am Kindergarten
04.10.2022, 14:45 bis 15:30 Uhr

• Hainichen OT Berthelsdorf
Buswendeschleife / Standplatz Glascontainer
04.10.2022, 10:00 bis 10:45 Uhr

• Hainichen OT Bockendorf
Feuerwehr/Dorfgemeinschaftshaus Hauptstraße 47
04.10.2022, 11:00 bis 11:45 Uhr

• Hainichen OT Cunnersdorf
An der Feuerwehr / Am Steig 11
04.10.2022, 13:45 bis 14:30 Uhr

• Hainichen OT Gersdorf
Dorfplatz an der B 169
04.10.2022, 09:00 bis 09:45 Uhr

• Hainichen OT Riechberg
Bürgerhaus neben Dorfstraße 9
04.10.2022, 12:00 bis 12:45 Uhr
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KIRCHENNACHRICHTEN
Jehovas Zeugen

Wieder Besuche an der Haustür
Nach mehr als zwei Jahren Auszeit sind Jehovas Zeugen jetzt
zurück an den Haustüren – weltweit und mit einer Botschaft,
die glücklich macht
Hainichen, 01.09.22 – Nach über zweijährigem pandemiebedingten
Verzicht auf persönliche Besuche an den Haustüren sind Jehovas
Zeugen in Hainichen ab dem 1. September wieder von Haus zu Haus
präsent. In einer weltweiten Aktion bieten sie im September einen
interaktiven Bibelkurs mit dem Leitmotiv „Glücklich – für immer“ an.
„Wir sind wieder zurück an den Türen und bieten das persönliche
Gespräch an,“ sagt Wolfram Slupina, Sprecher von Jehovas Zeugen.
„Pandemie, Inflation, Krieg – da steigt logischerweise das natürliche
Bedürfnis nach guten Nachrichten – und die Bibel hat sie,“ so Slupina.
Jehovas Zeugen sind davon überzeugt, dass die Bibel den Schlüssel
zum Glücklichsein und gute Perspektiven für die Zukunft enthält. Der
unverbindliche Kurs kann wahlweise virtuell oder persönlich stattfin-
den und soll helfen, die eigene Bibel und die guten Nachrichten darin
besser kennenzulernen. Wer den kostenfreien Kurs ausprobieren
möchte, kann gern Zeugen Jehovas direkt an der Haustür oder an ihren
Info-Ständen in den Innenstädten auf die Aktion ansprechen. Außer-
dem kann man sich auf der Website jw.org für einen Probekurs anmel-
den. Dort findet man auch das Kursmaterial, eine Online-Bibel sowie
einen umfangreichen FAQ-Beitrag rund um den Bibelkurs – alles gratis
und ohne Registrierung. Weitere Infos auch unter 0173 3515 202.
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